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Beschlussvorlage
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Betreff
Verlängerung des Vertrages über die Nutzung einer Sportanlage der 
Lutherstadt Eisleben mit der Ball- und Spielgemeinschaft Aufbau Eisleben e. V.
für den Standort gelegen in der Hauptstraße 72, 06295 Lutherstadt Eisleben
 
Gremium Ist-Termin Zuständigkeit

Hauptausschuss 09.06.2026 Vorberatung
Kultur-, Sport-, Schul- und
Sozialausschuss 

22.06.2026 Vorberatung

Stadtrat 23.06.2026 Entscheidung 
 
 
Beratungsergebnisse (sofern bereits vorhanden):
Hauptausschuss  

 
Kultur-, Sport-, Schul- und
Sozialausschuss 

 
 

Stadtrat  
 

 
Beschlussentwurf:
Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt den Vertrag über die Nutzung einer
Sportanlage der Lutherstadt Eisleben mit der Ball- und Spielgemeinschaft Aufbau
Eisleben e. V. für den Standort gelegen in der Hauptstraße 72, 06295 Lutherstadt
Eisleben auf 25 Jahre, bis zum 31.12.2051 zu verlängern und beauftragt den
Bürgermeister die Vertragsverlängerung auszufertigen
 
 
Gesetzliche Grundlagen:
Kommunalverfassungsgesetz LSA vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2025 (GVBl. LSA Seite 834)
 
 
 
Darlegung des Sachverhalts / Begründung:
Die Ball- und Spielgemeinschaft hat mit Schreiben vom 30.03.2026 einen Antrag auf
Verlängerung des Vertrages zur Nutzung einer Sportanlage für den Standort gelegen
in der Hauptstraße 72, 06295 Lutherstadt Eisleben gestellt. Durch die Verlängerung
des Nutzungsvertrages ist es dem Verein möglich, Fördermittel für die Unterhaltung
und Instandsetzung der baulichen Anlagen zu beantragen
 



Vorlagen-Nr.: BV/716/2026 Seite 2 von 2

 
Anlagenverzeichnis:
Anlage 1 – Nutzungsvertrag zwischen der Lutherstadt Eisleben und der Ball- und
Spielgemeinschaft Aufbau Eisleben e. V. vom 09.01.2014
 
Anlage 2 – Antrag der Ball- und Spielgemeinschaft e. V. auf Verlängerung des
Nutzungsvertrages 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:

 ja
 nein

 
 
betroffenes Produkt: 42*
 
 
Die Verlängerung an sich erzeugt keine Mehraufwendungen für den städtischen
Haushalt. 
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